
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 04.02.2013 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. VIII/502 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Haupt- und Finanzausschuss 14.02.2013 

Rat 20.02.2013 

 
 

 

Betreff: 1. Änderung der Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Rosendahl 
 

 

FB/Az.: I/ 020.06 
 

 

Produkt: 01/01.001 Politische Organe und Gremien 
 

 

 

Bezug: SchBA, 24.10.2012, TOP 4 ö.S., SV VIII/463 
 

 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:    
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:   

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:    

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:   
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die der Sitzungsvorlage Nr. VIII/502 als Anlage beigefügte 1. Änderung der Zuständig-
keitsordnung der Gemeinde Rosendahl vom 8. Juli 2010 wird beschlossen. Eine Ausferti-
gung ist dem Originalprotokoll als Anlage beizufügen. 
 
 

 

Sachverhalt: 
 
Mit dem 8. Schulrechtsänderungsgesetz, das vom Nordrhein-Westfälischen Landtag am 
7. November 2012 verabschiedet worden ist, ist eine kommunale Klassenrichtzahl als 
Höchstzahl für die Eingangsklassenbildung an den Grundschulen einer Kommune einge-
führt worden. Die Zahl der insgesamt gebildeten Eingangsklassen kann die kommunale 
Klassenrichtzahl unterschreiten, darf sie aber nicht überschreiten. Der Schulträger ent-
scheidet unter Berücksichtigung dieser kommunalen Klassenrichtzahl über die Zahl und 
Verteilung der zu bildenden Eingangsklassen auf die in der Gemeinde Rosendahl vor-
handenen Grundschulen. Er kann dabei die Aufnahmekapazitäten der Schulen begren-
zen. 
 



 - 2 - 
In der Sitzung des Schul- und Bildungsausschusses am 24. Oktober 2012 wurde ange-
regt, die Zuständigkeitsordnung so zu ändern, dass die Entscheidung über die Verteilung 
der nach der kommunalen Klassenrichtzahl insgesamt zu bildenden Eingangsklassen 
zukünftig in die Zuständigkeit des Schul- und Bildungsausschusses fällt. 
 
Die 1. Änderung der Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Rosendahl, die diese Anre-

gung umsetzt, ist als Anlage beigefügt. 
 
 
Im Auftrage: 
 
 
 
 

Fuchs 
Produktverantwortliche 

Gottheil 
Allgemeiner Vertreter 

Niehues 
Bürgermeister 

 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage - Entwurf der 1. Änderung der Zuständigkeitsordnung  
 
 


	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

